den  7.3. 1966  

Der Schulberater f. Schwaben
An das

Bayerische Staatsministerium
für Unterricht und Kultus 

8  M ü n c h e n    2            
Salvatorplatz 2
Bezug:  Bayerisches Staatsministerium f.u.U.u.K. Nr. VIII 13 187 v. 23.2.66 
Betr.:     3. Dienstbesprechung der Schulberater

Zu o. a. Bezug nehme ich wie folgt Stellung:
a) Bericht über die Tätigkeit seit  19. Juli 1965
Die besonderen Verhältnisse im .Regierungsbezirk Schwaben machten es notwendig, Sprechstunden auch während der Sommerferien abzu​halten.

Nach Auswertung der Meldungen aus 3 Kreisen wurde dem Ministerium am 26.8.65 ein Erfahrungsbericht über die Schrift "Aus meinem Kind soll etwas werden" vorgelegt. 

Wie schon zu Beginn der Tätigkeit des SB wurden schriftliche, mündliche und telefonische Anfragen beantwortet. In der Beratungstätigkeit nahm die Zahl der Bagatellfälle stän​dig zu. Die meisten Überweisungen erfolgten von Lehrern wenig gegliederter Landschulen, weil sich diese Pädagogen bei der Beur​teilung weiterführender Schulen besonders unsicher fühlen.
Sehr häufig kamen Eltern nur deshalb, weil sie dem Urteil des  Volksschullehrers nicht trauten oder von einer mangelnden Eig​nung ihres Kindes nichts wissen wollten.

Neben diesen Normalfällen sprachen während der Probezeit viele Eltern vor, wenn man ihnen geraten hatte, aus leistungsmäßigen Gründen ihr Kind wieder an die Volksschule zurückzunehmen. Mit dem Ende der Probezeit setzte dann ein immer stärkerer An​drang von Besuchern ein,  so daß die im Staatsanzeiger angege​benen 17 Sprechstunden nicht mehr ausreichten und vor allem auf zusätzliche Abendsprechstunden und die anderen Zeiten der Dienstanwesenheit des SB zurückgegriffen werden musste.
Seit Ausgabe der Winterzeugnisse erkunden viele Eltern die Mög​lichkeit eines Übergangs aus der 7. bzw.10. Klasse eines Gymnasiums in eine andere Schule mit Heimunterbringung.
Zahlreiche schriftliche und mündliche Anfragen beschäftigen sich auch mit der Frage einer Übertrittsmöglichkeit in eine Anschluß- oder Übergangsklasse.

Vor alles aber interessiert die Frage, unter welchen Bedingungen der Eintritt in das neu zu begründende staatliche Kolleg in Augsburg möglich erscheint. Da der Leiter des Kollegs noch nicht ernannt ist, nimmt der SB die vorläufigen Anmeldungen entgegen, um sie  dann dem Direktor des Instituts zuleiten zu können.
Da in größerer Zahl auch Volksschullehrer schriftliche und mündliche Auskunft erbitten, wurden durch Vermittlung des Stadtschulamtes alle Schulleiter der Augsburger Volksschulen in einer Schulleiterbesprechungen über Aufgaben und Zielsetzung der weiter​führenden Schulen und über die Arbeit des Schulberaters informiert. Bei der anschließenden Diskussion ergab sich die Notwendigkeit, auch die Volksschullehrer aller Klassen, die für die Anmeldung von Schülern an weiterführende Schulen in Frage kommen, durch eine Großveranstaltung zu informieren, um so  Fehlentscheidungen künf​tig zu vermeiden. Die genannte Veranstaltung wurde am 24.2.66 durchgeführt und hat wertvolle Ergebnisse gezeitigt.
Da bei der derzeitigen Arbeitsüberlastung eine persönliche Einflußnahme auf die Situation in den anderen Stadt- und Landkreisen des Regierungsbezirks nicht möglich erscheint, werden die zustän​digen Schulämter in einem Anschreiben mit den positiven und negativen Seiten der Begabungserschließung in ihrem Amtsbereich bekannt ge​macht. Grundlage für diese Stellungnahme sind jeweils 4 Übersichten( siehe Anlage 1: Kempten-Land), die Vergleichsmöglichkeiten zwischen der Begabungserschließung vom Jahre 1961(siehe Bayern überprüft seine Begabungsreserven) und der vom Jahre 1965 (siehe Schwäbischer Schulanzeiger 1965, S .84) zulassen und die unterschiedlichen Bewertungen in den Städten bzw. an den größeren Schu​len denen an den wenig gegliederten Landschulen gegenüberstellen. Die Schulräte werden um Auswertung und Rücksprache mit den .Lehrern gebeten.
Die genannte Aktion hat bei den Schulräten bisher nur ein positives Echo gefunden.
Den Vorschlägen des Ministeriums entsprechend wurde die Zusammenarbeit mit der Presse noch mehr verstärkt. Über ein umfangreiches Presseinterview wurde im Jan. d. J. versucht, die Unwissenheit und Bildungsfremdheit weiter Kreise in der Elternschaft zu bekämpfen und vor allem Mißverständnisse und Unklarheiten über das letzte Aufnahmeverfahren zu beheben.
Der Unterrichtung der breiten Öffentlichkeit diente auch ein zen​traler Elternabend, während ein Referat bei der Elternversammlung des Peutinger-Gymnasiums die Kontaktaufnahme mit dem örtlichen El​ternbeirat und mit einem Mitglied der Landeselternvereinigung er​möglichte,

Die verstärkte Fühlungnahme mit den Volksschullehrern hat dazu beigetragen, das ursprünglich vorhandene Mißtrauen größtenteils zu beseitigen.
Von den Herren Ministerialbeauftragten für die Gymnasien und Real​schulen wurden Rundschreiben an die Direktorate der ihnen unter​stellten Schulen verfaßt und darin Damen und Herren um freiwillige Mitarbeit bei der Aufklärung der Eltern gebeten. Die Namen der gemeldeten Kollegen wurden und werden laufend den zuständigen Schulämtern mitgeteilt, die sich bei Bedarf mit den betreffenden Damen und Herren direkt in Verbindung setzen und Termine für Elternabende vereinbaren. Ein Einsatz außerhalb des jeweiligen Wohnortes ist allerdings zur Zeit noch nicht möglich.

Auf Anregung des SB gibt das Stadtschulamt Augsburg in Kürze für die Hand aller Volksschullehrer der Stadt und ihres ganzen Einzugs​gebietes Schulverzeichnisse heraus, in denen über alle wesentlichen Einzelheiten (Schulart, Sprachenfolge usw.) informiert wird.

b) Es wird vorgeschlagen, bei der 3.Dienstbesprechung der Schulberater folgende Punkte auf die Tagesordnung zu setzen:
1) Schwerpunkte in der Arbeit des SB,

2) Einsatz des SB in den einzelnen Stadt- und Landkreisen,
3) Frage der Vertretung bei Dienstreisen bzw. bei Urlaub und Krankheit,
4) Zuweisung einer Schreibkraft,
5) Gewinnung von Mitarbeitern an besonders neuralgischen Punkten, 
6) Vorverlegung des Termins für die künftige Neuherausgabe der Schrift :



„Aus meinem Kind soll etwas werden“.
       2 Anlagen
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(R. Bartl)








                 Oberstudienrat
